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Aktuelle Information für Lieferanten
Infineon Austria, Standort Villach

Auf den folgenden Seiten finden Sie aktuelle Informationen zu den Maßnahmen und 
Regelungen an unserem Standort in Villach:

› Parken am Standort Villach

› Aktuelle Einreisebestimmungen für Österreich (Stand: 10.11.2021)

› Aktuelle COVID-19-Maßnahmen bei Infineon Austria (Stand: 18.11.2021)

Bitte beachten Sie auch unsere Aushänge vor Ort.



http://www.infineon.com/austria

Parken am Standort Villach
(Stand 10.11.2021)

Für Lieferanten stehen aktuell am Standort Villach die in der folgenden Grafik 
rot markierten Parkmöglichkeiten zur Verfügung: 
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Aktuelle Einreisebestimmungen
Österreich (Stand: 10.11.2021)

Die Einreise im Rahmen des regelmäßigen Pendlerverkehrs zu beruflichen Zwecken, ist 
mit einem ärztlichen Zeugnis, einem Impfzertifikat, einem Genesungszertifikat oder einem 
Testergebnis möglich. Kann weder ein ärztliches Zeugnis noch ein Testergebnis, ein 
Impfzertifikat oder ein Genesungszertifikat vorgewiesen werden, ist unverzüglich, 
jedenfalls binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein molekularbiologischer Test auf SARS-
CoV-2 oder Antigen-Test auf SARS-CoV-2 durchführen zu lassen und eine Registrierung 
über das elektronische Formular der Pre-Travel-Clearance notwendig. Die Kosten für den 
Test sind selbst zu tragen. Anmeldungen für kostenlose Tests sind aber über 
http://www.oesterreich-testet.at möglich. Das negative Testergebnis ist bei einer 
Kontrolle vorzuweisen. Wenn der Nachweis über ein negatives Testergebnis im Ausland 
ausgestellt wird, muss dieser in deutscher oder englischer Sprache sein. >>mehr 
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen

Wir bieten kostenlose COVID-Tests für Fremdfirmen-Mitarbeiter*innen, die für einen 
Einsatz am Standort Villach nach Österreich einreisen, an. Die Terminbuchung ist unter 
der Telefonnummer  0043(0)5 1777 2404 möglich. 

Bitte beachten Sie  stets die speziellen Regelungen, die je nach Risikoeinstufung des 
jeweiligen Landes für die Einreise nach Österreich gelten. 

Weitere Informationen zur Einreise nach Österreich:

› Fragen und Antworten zu Reisen und Tourismus des Gesundheitsministeriums

› Reisebeschränkungen

› Einreisebestimmungen für Angehörige unterschiedlicher Statten

› Österreichisches Außenministerium

https://entry.ptc.gv.at/
http://www.oesterreich-testet.at/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/Rechtliche-Grundlagen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/reisen_und_ferien/Reisebeschr%C3%A4nkungen-durch-das-Coronavirus.html
https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
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Aktuelle COVID-19-Maßnahmen
(Stand: 18.11.2021)
Aufgrund der geänderten, gesetzlichen Rahmenbedingungen, gelten ab 01. November 2021 folgende 

Maßnahmen an unseren Standorten:

3-G-Nachweis am Arbeitsplatz

Alle Business Partner sind gesetzlich dazu verpflichtet und selber dafür verantwortlich, stets einen gültigen 3-
G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) gemeinsam mit dem Business Partner Ausweis außerhalb des 
Reinraumes mit sich zu führen. Nur bis zum 14. November kann bei fehlendem 3-G-Nachweis alternativ 
durhcgehend die FFP2-Maske getragen werden. Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen keinen 
Testnachweis vorlegen können, haben Sie eine entsprechende ärztliche Bestätigung mitzuführen.

Möglichkeiten zur Impfung und Testung in Ihrer Nähe finden Sie auf den bundesweiten Plattformen „Österreich 
impft“ und „Österreich testet“.

Zur einfachen Handhabung des Nachweises empfehlen wir die App „Grüner Pass“ im Infineon App Store. 
Antowrten und Hilfestellung zum Erhalt von Zertifikaten und QR-Codes finden sie in den FAQs zur App.

Einen Überblick über die Gültigkeit der 3-G-Nachweise erhalten Sie auf der Website des 
Gesundheitsministeriums.

Die entsprechende Überprüfung des 3-G-Nachweis an unseren Standorten erfolgt stichprobenartig über die 
Security. Bitte beachten Sie, dass die Pflicht zu einem 3-G-Nachweis ein gesetzliches Erfordernis des 
Business Partners ist und bei Missachtung einen Verweis des Betriebsgeländes zur Folge hat.

FFP2 Maskenpflicht

FFP2-Maskenpflicht am gesamten Standort
In geschlossenen Räumen ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Die FFP2-Maskenpflicht entfällt nur 

dann, wenn zwischen den Arbeitsplätzen ein Abstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten wird oder 
wenn Sie als einzige Person in einem Büro, egal, ob Großraum- oder Einzelbüro, am Arbeitsplatz sitzen. 

Die FFP2-Maskenpflicht betrifft auch:
› Pausenräume
› Kaffeeküchen
› Umkleiden und Sit-over
› Medical-Service-Center 
› Kantine und Cafeterien: Im gesamten Kantinenbereich und im Bau05 sowie in der CaFETeria und im 

Café Ella ist eine FFP2-Maske bis zum Einnehmen des Sitzplatzes zu tragen. 

Die FFP2-Maske ist nicht zu tragen, wenn Sie Essen oder Getränke konsumieren. 

https://www.oesterreich-impft.at/
https://www.oesterreich-testet.at/#/landingPage
https://gruenerpass.gv.at/
https://www.gruenerpass.gv.at/faq/
https://www.sozialministerium.at/
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Aktuelle COVID-19-Maßnahmen
(Stand: 10.11.2021)

Was ist bei einer Infektion oder einem Verdachtsfall zu tun?

Im Falle eines Covid-19-Verdachtes bzw. einer Covid-19-Infektion von 
Mitarbeiter*innen Ihres Unternehmens, die an einem der Infineon Austria Standorte im 
Einsatz sind,  ersuchen wir daher um Ihre umgehende Benachrichtigung an unsere E-
Mail-Adresse: covid-notification-for-suppliers-aut@infineon.com

Regelmäßige Hygienemaßnahmen

Achten Sie auch weiterhin verstärkt auf persönliche Hygiene:
› Häufiges Händewaschen

› Nicht ins Gesicht greifen

› Kein Händeschütteln

› Husten und Niesen in die Armbeuge

› Lüften Sie ausreichend die Räumlichkeiten. 

› Bitte prüfen Sie täglich Ihren persönlichen Gesundheitszustand.

Weitere Informationen zu COVID-19 und den Maßnahmen in Österreich:

› "Schau auf dich, schau auf mich." – Informationen der Österreichischen 
Bundesregierung

› Informationen der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH) zum Coronavirus (AGES Info-Hotline: 0800 555 621)

› Aktuelle Informationen zum Coronavirus des Österreichischen 
Gesundheitsministeriums

› Dashboard ‚Corona-Schutzimpfung in Österreich‘

› Corona-Informationen der WKO Kärnten 

› Corona-Sicherheitsmaßnahmen in 17 Sprachen

mailto:covid-notification-for-suppliers-aut@infineon.com
https://www.oesterreich.gv.at/public.html
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.wko.at/service/corona.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/en/

